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Die alte Gerberei  
in Hellenthal
von Monika Herzog

Die Lage spitzt sich zu

Denk malschutz

Im Jahr 2013 erschien im Heft 5 des „Holznagels“ 
unter dem Titel „Die alte Gerberei soll weichen“ 
ein Artikel zu einem in Hellenthal in der Eifel ste-
henden und vom Abbruch bedrohten Baudenk-
mal. Der Autor Johannes Prickarz berichtete über 
seine Untersuchungen an dem Bauwerk sowie 
über seine aktuellen Erkenntnisse zur Bauge-
schichte dieses in seiner historischen Bedeutung 
bisher völlig unterschätzten Gebäudes.
Eingetragen in die Denkmalliste der Kommune 
als Wohnhaus reifte im Zusammenhang mit den 
Recherchen die Erkenntnis, dass die seit spätes-
tens 1885 überlieferte Wohnnutzung nicht die 
originale Nutzung gewesen ist, sondern einen 
vorgefundenen Baubestand durch einfaches Ein-
bauen beziehungsweise Einhängen von Räumen 
in den Altbestand umnutzte. Dieser Altbestand, 
der aus einem hohen bruchsteinernen Sockel-
geschoß sowie einer darüber errichteten frei-
tragenden Fachwerkhalle besteht, zeichnet sich 
durch mehrere Faktoren als ehemalige Gerberei 
aus: Zu diesen Faktoren gehört die Ortsrandlage 
am Flusslauf der Olef sowie die Innenstruktur der 
Werkhalle, der im Sockelgeschoss zwei von einer 
Galerie überhöhte Räume eingestellt sind. Ein ge-
mauertes Gerinne durchfließt das Untergeschoss, 
Reste eines Beckens, ein Brunnen, ein Kamin so-
wie verschiedene Leuchternischen und der mas-
sive Natursteinplattenboden weisen auf eine Nut-
zung als Produktionsstätte hin.
Mit diesen Merkmalen entspricht das Gebäude 
exakt den seit dem 18. Jahrhundert überlieferten 
baulichen Anforderungen an das Gerbergewer-
be. So findet sich eine Vielzahl von bildlichen und 
schriftlichen Quellen, die in Form von Vorschrif-

ten Vorgaben für die Errichtung von Gerbereien 
beinhalten: 
„Die Lohgärber-Werkstatt muß zwar nahe, aber 
wegen Ueberschwemmungen nicht zu tief am 
Wasser erbauet seyn … Kann das Wasser in ei-
nen breiten Graben geleitet werden, daß es nahe 
an der Werkstatt, oder durch diese fließt, so wird 
dadurch eine solche Werkstatt sehr nützlich und 
bequem …“ „Eine Lohgärber-Werkstatt muß von 
Steinen erbauet seyn. Sie muß wenigstens zwey 
Abtheilungen haben, die eine Zwischenmau-
er trennt. In jeder Abtheilung muss von aussen 
eine Thür seyn. Nahe bey der Thüre muß ein 
Heizofen sich befinden, um das benötigte Was-
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1 Ansicht der alten Gerberei von Osten (Foto: Kristin 
Dohmen, LVR-ADR 2013)

2 Hochwasserfreie Lage oberhalb der Olef, am lin-
ken Bildrand die Gerberei (Foto: Kristin Dohmen, 
LVR-ADR 2013)
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ser heiß zu machen. Der Fußboden muss mit 
harten Platt-Steinen gepflastert und mit einer 
breiten Rinne versehen seyn, damit, wenn man 
verbrauchte Brühen und Laugen wegschüttet, 
dieselben abfließen können“1.
Die hochwassersicher erhöhte Lage über den 
Gewässern und außerhalb des damaligen Ortes 
Hellenthal an der Einmündung eines von Norden 
kommenden Baches in die Olef erfüllt die vorab 
genannten Anforderungen. Der Grund für die-
se Vorschriften ist in der Tatsache zu sehen, dass 
bei Hochwasser die in Bottichen eingeweichten 
Tierhäute weggeschwemmt worden wären (was 
in der bis heute gebräuchlichen Redewendung 
überliefert ist, dass in bestimmten Notsituationen 
„die Felle wegschwimmen“). Außerdem wären die 
für den Gerbungsprozess erforderlichen und nur 
aufwändig zu gewinnenden Gerbstoffe ausge-
schwemmt worden. 
Die Hellenthaler Gerberei gehörte zu den soge-
nannten Rotgerbereien, die vegetabile Gerbstof-
fe verwendeten. Diese Stoffe wurden in den um-
gebenden Lohwäldern der Eifel aus Rinden und 
Holz gewonnen, in einer Lohmühle gemahlen 
und zu einem Extrakt ausgelaugt. Dieser Extrakt 
diente beim Einweichen der Tierhäute, denen 
noch Fleischreste anhafteten, der Umwandlung 
beziehungsweise der Fixierung der Proteine, so 
dass haltbares Leder als Endprodukt gewonnen 
werden konnte. Das Verfahren dauerte in der 
Regel mehrere Monate, die Geruchsentwicklung 
und die Umweltbelastung waren enorm. Deshalb 
lagen die Gerbereien immer außerhalb der Be-
siedlungsräume, in großen Städten wurden Ger-
berviertel ausgewiesen.

1 J.G. Krünitz, Ökonomische Enzyklopädie, 1773-1858

Das Gerberhandwerk war von großer wirtschaft-
licher Bedeutung. In der Mitte des 19. Jahrhun-
derts war die Gerberei der drittgrößte Gewerbe-
zweig im Deutschen Reich. Im Jahr 1840 gab es 
mit 1.474 Betrieben im Rheinland die meisten 
Lohgerbereien in Preußen.
Die vorab zitierten historischen Vorgaben für den 
Betrieb von Gerbereien lassen sich alle im Baube-
stand des Hellenthaler Gebäudes nachweisen, so 
dass das Haus als Lehrbeispiel für bauliche Anfor-
derungen an eine Gerberei der damaligen Zeit 
gelten kann. Die dendrochronologische Untersu-
chung der Hölzer legt die Bauzeit um 1817 nahe. 
Die Ergebnisse der Dokumentation von Johannes 
Prickarz, dessen Einschaltung wegen seines über 
die Beauftragung hinausgehenden Engagements 
als ungemein glückliche Fügung bezeichnet wer-
den muss, legten nahe, dass dem im Jahr 2013 in-
tendierten Abbruch nicht mehr entsprochen wer-
den konnte. Fachlich akzeptiert werden konnte 
der Ausbau der eindeutig nachträglich in die Kon-
struktion eingehängten und stark abgängigen 
Wohnung (1885 wird das Haus im Feuerkataster
als Wohnhaus aufgeführt). Durch Rückbau dieser 
Räume konnte das ursprüngliche Raumgefüge 
wieder rückgewonnen werden und eingehender 
untersucht werden.
Die Hellenthaler Gerberei ist nach aktuellem 
Forschungsstand rheinlandweit einzigartig. Die 
überlieferte hohe Zahl mehrerer hundert Gerbe-
reien kann heute nur noch in wenigen Beispielen 
besichtigt werden, wobei alle diese Beispiele eine 
spätere Entwicklungsstufe repräsentieren und 
nicht mehr die vorindustrielle Manufaktur wie in 
Hellenthal darstellen.
Zeitgleich mit der Erforschung des Objektes wur-
de dieses vermessen und fotografisch, zeichne-

3 Überwölbter Wasserauslauf mit Plattenboden 4 Gemauerter Brunnenschacht  
(Fotos: Kristin Dohmen, LVR-ADR 2013)
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risch sowie in 3D-Visualisierungen durch das an 
diesem Objekt mit hohem Engagement tätige 
Referat Bauforschung des LVR-Amtes für Denk-
malpflege im Rheinland erfasst.
Johannes Prickarz erwähnt in seinem Artikel im 
„Holznagel“ 5/2013 den intakten Zustand der 
Holztragwerkskonstruktion und gibt der Hoff-
nung Ausdruck, dass die Gerberei substantiell 
und städtebaulich in die Entwicklung des Ortes 
einbezogen werden möge. Seinen Wunsch, „in 
Zukunft noch Positives über den Fortgang dieser 
Geschichte“ zu berichten, hat auch das LVR-Amt 
für Denkmalpflege im Rheinland lange Zeit ge-
teilt, da es neben der auf politischer Ebene ge-
äußerten starken Skepsis doch auch Signale in 
Richtung Erhalt gab. Im Integrierten Handlungs-
konzept der Kommune wurde die Bedeutung der 

denkmalgeschützten Gerberei aufgeführt, die 
der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren 
zugänglich gemacht werden sollte. 
Mögliche Folgenutzungen bis hin zu einer muse-
alen Nutzung wurden erwähnt, eine erste kleine 
Bezuschussung durch die LVR-Kulturförderung 
war zu verzeichnen. Leider verdichteten sich im 
Laufe des vergangenen Jahres dann die Gerüchte 
zur Gewissheit dass die Flächen um die Gerberei 
herum für die Ansiedlung eines Discounters so-
wie eines Drogeriemarktes vorgesehen sind. In 
Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung, die 
Nah- und Grundversorgung der Bevölkerung si-
cher zu stellen, boten sich angeblich nur die Flä-
chen im Umfeld der Gerberei an. Das Denkmal 
wurde gleich mit überplant.

5 Grundriss, Sockelgeschoss und Schnitte (Vermessung: Johannes Prickarz; Zeichnung: Kristin Dohmen, LVR-ADR 
2013)
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Die vorgetragenen Argumente der Kommune 
sind insgesamt aus Sicht der Denkmalpflege frag-
lich. So wurde immer wieder mit der angeblich 
akuten Einsturzgefahr des Gebäudes argumen-
tiert, die allerdings bis heute von keinem im Um-
gang mit Baudenkmalen ausgewiesenen Spezia-
listen belegt worden ist. Vielmehr haben alle bis 
dahin mit dem Objekt befassten Fachleute (Archi-
tekt Prickarz, Statiker, Zimmermann) wiederholt 
die Standfestigkeit der Konstruktion bestätigt 
und den Aufwand für Reparaturen als zumutbar 
für vergleichbare Gebäude bezeichnet.

Die von der Gemeinde im Rahmen des aktuell 
laufenden Flächennutzungsplan- und Bebau-
ungsplan-Verfahrens angestellte Wirtschaftlich-
keitsberechnung beinhaltet die Umnutzung 
zum Wohnen sowie zum Museum. Dabei fließen 
selbstredend Kosten mit ein, die in Frage gestellt 
werden müssen (wie etwa ein Aufzug über meh-
rere Ebenen). Die seitens der Denkmalpflege 
immer wieder angeregte niederschwellige Nach-
nutzung mit entsprechend geringeren Kosten ist 
im Zusammenhang mit den Planverfahren nicht 
gerechnet worden. Hier wurde vom LVR-Amt für 

6 Verformungsge-
naue Vermessung 
innen, mit Bildplan 
(Bildplan: Hans 
Meyer; Zeichnung: 
Kristin Dohmen, 
LVR-ADR 2015)

Rechte Seite:
7 Visualisierung des 

Äußeren (Grafik: 
Kristin Dohmen und 
Hans Meyer, LVR-
ADR 2015)

8 Visualisierung des 
Inneren mit Trag-
werk (Grafik: Kristin 
Dohmen und Hans 
Meyer, LVR-ADR 
2015)
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Denkmalpflege im Rheinland beispielhaft auf die 
Nachnutzung der ehemaligen Schule Wollseifen
im Bereich des früheren Truppenübungsplatzes 
Vogelsang im Nationalpark Eifel hingewiesen, wo 
mit einfachsten Mitteln das Gebäude gesichert 
worden ist, um in Form einer kleinen Ausstellung 
die Geschichte des Ortes für die Öffentlichkeit 
anschaulich zu machen. Installationen wie Licht 
oder Heizung waren nicht erforderlich, das Ge-
bäude wird über Nacht verschlossen.
Für das in der Region nirgendwo didaktisch aufbe-
reitete Gerberhandwerk wäre eine vergleichbare 
sehr einfache Nutzung der Gerberei in Hellenthal 
eine ideale Lösung mit Alleinstellungsfaktor. Das 
Gebäude wäre gesichert, der Öffentlichkeit zu-
gänglich und stünde auch später für weitere Ent-
wicklungen zur Verfügung.
Da in Nordrhein-Westfalen 2018 wieder Förder-
mittel im Rahmen des Denkmalförderprogramms 
zur Verfügung stehen werden, würde die Siche-
rung des einzigartigen Objektes in Dach und Fach 
mit Sicherheit eine hohe Priorität genießen; die 

von Herrn Prickarz hierfür errechneten Kosten 
bewegen sich in einem Bereich, der die von der 
Kommune angeführte Unzumutbarkeit für jeden 
Eigentümer z.  B. einer historischen Scheune un-
begreiflich machen dürfte. Die Gemeinde in ihrer 
Vorbildwirkung als Denkmaleigentümer begibt 
sich mit dem ernsthaften Ansinnen des Abbru-
ches auf einen Weg, der kommunale Denkmal-
arbeit in Hellenthal für alle Zukunft unmöglich 
machen dürfte.
Dem angeblichen Zwang, hier die Grundversor-
gung der Bevölkerung sicher stellen zu müssen, 
kann sogar nachgekommen werden, denn Dis-
counter und Gerberei hätten durchaus beide 
Platz auf der beplanten Fläche. Der die Problema-
tik auslösende zusätzlich geplante Drogeriemarkt 
scheint weniger der Grundversorgung geschul-
det (die durch den Discounter gegeben wäre) als 
vielmehr Investorenwunsch zu sein.
Das Baudenkmal „ehemalige Gerberei“ ist ein 
hochbedeutsames und einzigartiges Geschichts-
zeugnis und mithin ein hohes Gut, das nicht re-

9 Detail der intakten Dachstuhlkonstruktion (Foto: Kristin Dohmen, LVR-ADR 2013)
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produzierbar ist. Der Verlust des Hauses würde 
über die Region hinaus eine Verarmung der Bau-
kultur und Baulandschaft bedeuten. Ein Einkauf-
serlebnis in einem genormten Ladengeschäft 
ist inzwischen überall möglich, das Eintauchen 
in eine verloren gegangene vorindustrielle Pro-
duktionsstätte gibt es (noch) nur in Hellenthal zu 
erleben, womit die Gemeinde ein einzigartiges 
Alleinstellungsmerkmal zu bieten hätte.
Es wird weiter darüber zu berichten sein, ob die 
Kommune tatsächlich gegen ihr eigenes Leitbild 
verstößt und den Abbruch gegen das fachliche 
Veto des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rhein-
land durchzusetzen versucht.
Teile dieses Berichtes entstammen dem Aufsatz 
der Autorin zum selben Thema in der Zeitschrift 
„Denkmalpflege im Rheinland“, Heft 3, 2017, die 
vom LVR herausgegeben wird.

Zur Autorin

Monika Herzog, Jahrgang 1956, hat an der 
Universität Köln zu einem mittelalterlichen
Architekturthema promoviert. Seit 1986 hat 
sie im LVR-Amt für Denkmalpflege im
Rheinland in der Abteilung Bau- und Kunst-
denkmalpflege zunächst den Niederrhein
betreut. Den Bereich der Eifel übernahm sie 
1996. Die Autorin bewohnt mit ihrer Familie
ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster im 
Raum Zülpich.

10  Blick in den Speicherraum (Foto: Kristin Dohmen 2013)
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